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Gib mir das Wort!
M. D. C.

P. L.
Ich kann es nicht aussprechen.





Vorwort

Worte muss man wägen und nicht zählen.

Diese Arbeit lag der Juristischen Fakultät der Universität Passau im Sommer-
semester 2024 als Habilitationsschrift vor. Literatur- und Rechtsprechungsnachwei-
se wurden bis September 2025 berücksichtigt, wesentliche Periodika aktualisiert.

Mein herzlicher Dank gebührt meinem akademischen Lehrer, Professor Dr. 
Robert Esser, für die Betreuung dieser Abhandlung sowie für die Begleitung und 
Förderung meines akademischen Weges über die vergangenen 15 Jahre. Professor 
Dr. Volker Erb danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die 
darin getätigten tiefschürfenden Anmerkungen, die auch noch Eingang in die 
Druckfahne finden konnten.

Professorin Dr. Bettina Noltenius, Professor Dr. Martin Asholt und Prof. Dr. 
Brian Valerius danke ich für ihre Mitwirkung als Beiräte meines Habilitationsver-
fahrens sowie ihren wertvollen Rat während meiner Zeit an der Universität Passau.

Für die Hilfe bei mühsamen Rechercheaufgaben seltener Fundstellen danke ich 
Leon Möller, für die Unterstützung bei der akribischen Durchsicht der Druckfahnen 
gilt meine Dankbarkeit Henrike Althoff, Sophie Kring, Felix Krohn, Frederike 
Leugers und Leopold Wahrenburg.

Für die Gewährung eines großzügigen Kostenzuschusses für die Drucklegung 
des Werkes danke ich besonders der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung; 
die Universität Passau hat mich ebenfalls erneut mit einem Druckkostenzuschuss 
unterstützt. Vielen Dank auch hierfür.

Dem Team von Mohr Siebeck, vor allem Dr. Julia Caroline Scherpe-Blessing, 
LL.M. (Cantab), danke ich für die Aufnahme in die Reihe „Jus Poenale“ und für die 
rasche Umsetzung der Drucklegung.

Den weiteren Personen, die durch ihre jahrelange emotionale Unterstützung 
meines Werdeganges nicht nur dieses Werk ermöglicht haben, habe ich für ihr Tun 
bereits in persönlichen Gesprächen meine allerhöchste Verbundenheit und Dank-
barkeit ausgedrückt. Diesen unschätzbar wertvollen Menschen, ohne die einiges 
anders und vieles schlechter wäre, ist dieses Buch gewidmet.

Passau, im Oktober 2025� Oliver Harry Gerson
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§ 1 Problemaufriss: Bedarf es einer Einheitsstrafe im StGB?

Eine „Einheitsstrafe“ meint eine Strafenbildungs‑ und Strafzumessungsmethode, 
die keine Unterscheidungen mehr ausweist zwischen der Art, der Form und der Be-
messung der Strafhöhe, unabhängig davon, wie viele (selbstständige) Unrechtsver-
wirklichungen zur Aburteilung stehen. Konkret bezogen auf das tradierte Konzept 
im deutschen (Erwachsenen-1)Strafrecht besteht die überzeugendste Umsetzungs-
variante darin, die tradierte Rechtsfolgenbifurkation, die bei Tateinheit auf eine 
Strafe durch Absorption/Kombination (§ 52 StGB) und bei Tatmehrheit auf eine 
Gesamtstrafe (ermittelt durch Asperation, §§ 53, 54, 55 StGB) erkennt, vollständig 
aufzugeben. Folge dieser „echten“2 Einheitsstrafe ist der Wegfall der Rechtsfolgen-
teilung der §§ 52 ff. StGB in allen verknüpften Bereichen des materiellen Rechts, des 
Verfahrensrechts und der Folgeentscheidungen. Richter wären fortan nicht mehr 
dazu gezwungen, Gesetzesverstöße nach inhaltlich unklaren „Handlungseinheiten“ 
zu ordnen, sondern könnten sich auf die entscheidende Untersuchung konzen-
trieren, welchen Gesetzesverstößen im Abgleich aller festgestellten Unrechtsver-
wirklichungen eine eigenständig unrechtsbegründende Bedeutung beizumessen 
ist.3

Das Unterfangen, den vollständigen Wegfall von Tateinheit und Tatmehrheit zu 
forcieren, dient keinem Selbstzweck. Eine vereinheitlichte Strafenbildungsmethode 
ist vielmehr dazu geeignet, das Strafzumessungsrecht von zahlreichen Altlasten 
zu befreien. Das würde die Strafzumessungsdogmatik und ‑praktik entschlacken, 
vereinfachen und optimieren. Was nach einem selbstbewussten Heilsversprechen 
klingt, wird erhebliche Abwehrreaktionen provozieren: Wieso sollte eine Einheits-
strafe nicht bereits lange eingeführt worden sein, wenn sie so „offenkundig“ heil-
same Wirkungen auf die Strafzumessung zeitigt? Was hinderte Wissenschaft, Praxis 
und Politik daran, diese „Lösung“ auf die Gleise zu setzen? Ganz so simpel ist es 
mit der Reform und deren Umsetzung jedoch nicht. Die Abhandlung wird zeigen, 
dass dieses Versäumnis nicht darin begründet liegt, dass die Einheitsstrafe nicht 

1 Zur „Einheitsstrafe“ nach § 31 JGG noch später § 4.B.V.7.d. Diese wird – so viel sei vorweg-
genommen  – nicht als Vorbild für die hiesige Konzeption herangezogen, da die dem Jugend-
strafrecht innewohnende, anders gelagerte Strafzweckausrichtung als mit dem StGB nicht ver-
gleichbar (und nicht vereinbar) angesehen wird.

2 Zu den „unechten“ bzw. „halben“ Modellen noch § 4.B.IV.2.a.
3 So bereits Erb, ZStW 117 (2005), 36, 73. Erb setzt sich in seinem Beitrag instruktiv mit den 

Folgen der Einführung einer Einheitsstrafe im deutschen Erwachsenenstrafrecht auseinander. Auf 
seine weiterführenden Überlegungen wird noch an zahlreichen Stellen Bezug zu nehmen sein.



funktionieren würde, sondern dass in der Evolutionsgeschichte der deutschen 
Strafzumessungslehre und ‑praxis verankerte Perseveranz4 und diverse Verlust-
aversionen5 seit jeher verhinderten und bis heute unterbinden, dass bestimmte 
Traditionen  – selbst wenn ihre funktionalen Defizite offen zutage liegen  – auf-
gegeben werden.

Was macht die Einheitsstrafe so wirksam? Das „Geheimnis“ des Wirkmechanis-
mus der Einheitsstrafe liegt in ihrer funktionalen Doppelrolle: Eine Einheitsstrafe 
im StGB wäre zum einen das Produkt eines re-konzipierten Strafzumessungsrechts 
und zum anderen die Methode, um diese Neuaufrollung durchzusetzen. Der die ge-
samte Abhandlung tragende Impetus dieser transformatorischen Potenz ist der Pro-
blemaufbereitung knapp voranzustellen:

Beschäftigt man sich vertieft mit den Themenfeldern der „Konkurrenzlehre“ 
(nach den §§ 52 ff. StGB) und der „Strafzumessung“ i. e. S. (nach den §§ 46 ff. StGB6), 
tritt nach einer ersten Euphorie darüber, wie viele Felder dort aufgeackert liegen,7 
angesichts der Weite und Bedeutung der verbundenen Fragestellungen Stirnrunzeln 
auf. Das augenfällige Problem: In der Tiefe und im Grundsätzlichen ist alles um-
stritten, von den Grundlagen der Strafzwecke, über den Schuldbegriff bis zu den 
Feinheiten der „tatbestandlichen Klammerwirkung“. Überdies verläuft der Diskurs 
ungewohnt scharf; der dogmatischen „Gegenseite“ wird nichts gegönnt.8 Das schlägt 
sich im Umfang der Papierflut nieder: Umbrandet von einem Meer an Literatur9 

4 Diese spricht auch El-Ghazi, Konkurrenzlehre, S. 636, an. Perseveranz durchzieht nicht nur 
das Strafrecht und Strafverfahrensrecht. Das Beharren auf liebgewonnenen Überzeugungen ist 
wohl eine der seltsamsten, zugleich allerdings auch menschlichsten aller Charakteristika der Wahr-
nehmungsverarbeitung; hierzu Gerson, Beschuldigung, S. 155 ff. m. w. N.

5 Verlustaversion meint das Phänomen, erwartete Verluste stärker zu gewichten als erwartete 
Gewinne. Dadurch können Handlungen, aber auch ganze Reformen verhindert werden; erstmals 
Kahneman/Tversky; vgl. zu den neuronalen Grundlagen statt vieler Heeren, Verlustaversion.

6 Ausgespart werden für die Einheitsstrafenbildung weniger bedeutsame (für die Praxis der 
Strafzumessung hingegen fundamentale) Themenfelder wie §§ 46a und b, 56, 73 ff. StGB oder 
einzelne Verästelungen innerhalb der Strafzumessungstatsachen des § 46 Abs. 2 S. 2 StGB. Es wird 
sich zeigen, dass sich die entsprechenden Einzeldiskussionen stimmig in das Gesamtkonzept ein-
fügen lassen.

7 Bereits 1978 konstatierte Lackner, Entwicklungen, S. 6, dass man sich nicht im „dogmatisch 
leeren Raum“ befinde.

8 Lackner, Entwicklungen, S. 7, findet, es gäbe ein Zuviel an konkurrierender Dogmatik, sodass 
sich die Streitstände wenig fruchtbar in „Sieger“ und „Besiegte“ gruppieren würden. Honig, Studien, 
S. 2 nennt die Bifurkation von Tateinheit und Tatmehrheit eine „unhaltbare Unterscheidung“; 
Coenders, Idealkonkurrenz, S. 3, nennt die Idealkonkurrenz ein „wahres Monstrum abirrender 
Konstruktionswissenschaft“. Vor allem in der Strafzweck-, der Schuld‑ und der Strafzumessungs-
debatte sind Allüren und Auswüchse von „Schulenstreiten“ nicht zu übersehen (dazu § 6); zu „dem“ 
Schulenstreit zwischen Binding und von Liszt statt vieler Koch, Strafrechtsschuld, S. 127 ff. Auch im 
Nachfolgenden wird sich an zahlreichen Stellen zeigen, dass der alte Streit („Zweckstrafe vs. Ver-
geltungsstrafe“), wenngleich er als befriedet gilt, weiterhin in zahlreichen Grundsatzdebatten nach-
wirkt.

9 Allein die Anzahl der zu „Konkurrenzen“ und zur „Strafzumessung“ bzw. zur „Schuld“ ver-
fassten Monographien ist beachtlich; bereits 1963 meinte R. Schmitt, ZStW 75 (1963), 43, dass man 
nicht von einer „literarischen Vernachlässigung“ sprechen könne. Das trifft über 60 Jahre später 
erst recht zu.
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und einem endlosen Strom an Rechtsprechung10 verflüssigt sich jede Gewiss-
heit. In Form eines Rückfalls in die voraufklärerische Zeit wird Strafzumessung 
bisweilen als kaum überprüfbare, auf emotionalen Intuitionspartikeln basierende 
„Sache des Tatrichters“11 proklamiert. Die „echten“ Konkurrenzen bleiben für fast 
alle Diskutanten wichtig, werden jedoch als akademisches Glasperlenspiel und als 
„schwer durchdringbar“12 gebrandmarkt. Sie fallen, wenn es um praktische Fragen 
der Effizienz und der Ressourcenschonung geht, typischerweise der Nivellierung 
in der Revisionsinstanz zum Opfer.13 Der „dogmatische Kahn“, der die wertvollen 
Wissensbestände zur „Strafenmessung“ im Schiffsbauch lagert, segelt daher seit 
Jahrzehnten mit Schlagseite; er wird als veraltet, überholt und nicht mehr tauglich 
gescholten.14 Sinken wird er nicht, soviel ist sicher;15 doch in welchen Hafen soll er 
einlaufen? Trotz der erheblichen Dichte an aufbereiteter Dogmatik herrschen gra-
vierende Unstimmigkeiten über die förderliche Segelanweisung vor: Vor allem die 
Praxis klagt, dass es ihr an umsetzbaren Handreichungen mangele, wie der kon-
krete Fall – und darum geht es „draußen“16 – konkurrenz‑ und strafzumessungs-

10 Was nicht verwundern kann, da sich nahezu jedes Judikat, in dem mehr als ein Strafgesetz 
erfüllt wurde, mit Fragen der Konkurrenzen auseinandersetzen muss und jedes Urteil, das nicht 
mit Freispruch oder Einstellung endet, Erwägungen zur Strafzumessung enthalten muss. Eine 
Juris-Recherche (Stand 07/2025) ergibt 3144 Treffer für § 52 StGB, 2564 Treffer für § 53 StGB und 
5859 für § 46 StGB. Der Suchbegriff „Konkurrenzen“ führt (in der Suchmaske „Strafrecht“) zu 
5891 Treffern, der Suchbegriff „Strafzumessung“ zu 18.503 Treffern. Insgesamt listet Juris ca. 90.000 
Judikate in Strafsachen.

11 BVerfG NJW 2008, 1137, 1142; BGH NJW 1981, 692; 2018, 2210 f.; 2023, 340; Urt. v. 13.09.2023 – 
2 StR 42/23, Rn. 12; NStZ-RR 2015, 240; Streng, Sanktionen, Rn. 655.

12 Vgl. u. a. die alle in diese Richtung weisenden Aussagen von Warda, JuS 1964, 81; El-Ghazi, 
Konkurrenzlehre, S. 141; MüKo-StGB5/El-Ghazi, vor § 52 Rn. 13; SSW-StGB/Eschelbach, § 52 Rn. 1; 
Kretschmer, JA 2019, 666, 672; Murmann, GK, § 31 Rn. 1; Hoffmann-Holland, AT, Rn. 865; TK-
StGB/Sternberg-Lieben/Bosch, vor § 52 Rn. 6.

13 U. a. BVerfG, Beschl. v. 01.03.2004 – 2 BvR 2251/03, Rn. 5; BGH NStZ 1996, 383, 384; 1997, 
233; 1999, 513, 514, 2014, 465; NStZ-RR 2006, 106, 107; 2011, 79; 2021, 336; Urt. v. 10.12.2008  – 
2 StR 338/08, Rn. 10; Beschl. v. 22.12.11  – 4 StR 514/11, Rn. 5; Beschl. v. 12.03.12  – 3 StR 436/11, 
Rn. 6; Beschl. v. 04.02.2014 – 2 StR 537/13, Rn. 4; Beschl. v. 24.02.15 – 5 StR 12/15, Rn. 6; Beschl. 
v. 15.10.2019 – 3 StR 379/19, Rn. 10.

14 Vgl. nur RGSt 70, 243, 244; Jakobs, AT, 32/5; MüKo-StGB4/von Heintschel-Heinegg, vor § 52 
Rn. 6; SSW-StGB/Eschelbach, § 52 Rn. 1: „verwirrende Kasuistik“; Murmann, GK, § 31 Rn. 1: „kom-
pliziert und unübersichtlich“; „verwirrendes Bild“; Hoffmann-Holland, AT, Rn. 865: „häufig ver-
wirrend und schwer nachvollziehbar.“; TK-StGB/Sternberg-Lieben/Bosch, vor § 52 Rn. 6; sehr 
kritisch auch Binding, HB Strafrecht, Bd. 1, 1885, S. 571; Kantorowicz, MoKrim 1911, 1, 326 f.; Honig, 
Studien, S. 2: „unhaltbare Unterscheidung“ (gemeint sind Ideal‑ und Realkonkurrenz); Graf zu 
Dohna, ZStW 61 (1942), 131; Geerds, Konkurrenz, S. 432 ff.; Puppe, Idealkonkurrenz, S. 9 ff.; Peters, 
JR 1993, 265; Keller, Handlungseinheit, 2004, S. 22 ff., 74 ff; Schnarr, Reform, S. 33 ff.; umfassend zu-
letzt Erb, ZStW 117 (2005), 36 ff., und El-Ghazi, Konkurrenzlehre, u. a. S. 636: „Insofern fehlt es der 
echten Konkurrenzlehre nicht nur an einer kohärenten Rechtfertigungsgrundlage, sondern auch 
an verfassungsrechtlicher Legitimität. Dennoch wird sie seit bald 150 Jahren praktiziert.“; erneut 
MüKo-StGB5/El-Ghazi, vor § 52 Rn. 14.

15 Da Konkurrenzen und Strafzumessung im Kern des Strafrechts verbaut sind, lässt sich der 
Gesamtbetrieb auch aufrechterhalten, selbst wenn dieser Kern beginnt, weich zu werden.

16 Grosse-Wilde, Erfolgszurechnung, S. 118.
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rechtlich „richtig“ behandelt werden müsse.17 Man sehe sich angesichts der Zu-
stände dem Risiko ausgesetzt, die „Wissenschaftlichkeit“ der Strafzumessung so 
angestrengt durchdenken zu müssen, dass man jede „natürliche Befähigung“ dafür 
verliere, gleich einem Koch, der gebeten wird, seine Kreationen endlich nach Rezept 
zu zaubern.

Über all das  – diese Melange aus „Nicht-genau-wissen-wie“ und „Trotzdem-
müssen“ – ein Buch zu schreiben, erscheint aberwitzig. In Bezug auf die Lehre von 
den Konkurrenzen und im Hinblick auf die Strafzumessung gilt wohl, dass be-
reits alles gesagt wurde – nur noch nicht von jedem. Es kann daher schlicht nicht 
darum gehen, eine weitere Monographie zur Lehre von den Konkurrenzen und zur 
„ultimativen“ Strafzumessungsmethode zu verfassen, denn entweder krankt diese an 
ideenloser Repetition des Tradierten oder – um der schieren Abgrenzung willen – 
an der dogmatischen Anschlusslosigkeit ihrer innovativen Potenz. Kurzum: Ein 
weiterer Versuch, die Konkurrenzen i. S. d. §§ 52 ff. StGB anders verstehen zu wollen, 
als es Gesetz, Wissenschaft und Praxis über Jahrzehnte erarbeitet haben, wäre ein 
ebensolcher Kropf am engen Hals der gerechten Strafenfindung wie die wieder-
holte Behauptung, es gäbe die „eine richtige“, idealerweise „berechenbare“ Strafe,18 
die der Richter wie ein Heißgetränk lediglich aus der (Strafzumessungs‑)Maschine 
auslassen könnte. Wer anderes behauptet, dürfte sich schwer irren.

Was also tun? Gefunden werden muss ein „Einstieg in den Rahmen“19  – die 
erste Ähnlichkeit der Vorgehensweise zur Strafzumessung. Mit dessen Hilfe ist eine 
„Gesamtschau“ des Themenfeldes umsetzbar  – die zweite Ähnlichkeit zur Straf-
zumessung. Dienlich erscheint die Überlegung, das geltende Recht mit einem in 
sich geschlossenen Reformvorschlag so sehr zu irritieren, dass Bewegung eintritt.20 
Um exakt so eine Form der Disruption geht es: Es wird die Reformidee eingebracht, 
ein umfassendes Einheitsstrafenmodell in das StGB zu implantieren, d. h. es wird 
eine gleichförmige Vorgehensweise der Strafmaßfindung für Fälle der Tateinheit 
und der Tatmehrheit entwickelt und in das geltende System eingepflegt. Das rüttelt 
an allem, was der Lehre von den Konkurrenzen und der Strafzumessung heilig ist: 
Wenn bei Vorliegen einer echten Mehrfachbegründung von Strafbarkeit (d. h. den 
tradierten Fällen von Tateinheit und Tatmehrheit) die Rechtsfolgenbifurkation, die 
bislang in Strafrahmenabsorption und Strafenasperation trennt, aufgegeben wird, 

17 Statt vieler Radtke, Konkurrenzen, S. 1, 2.
18 „Echte“ Mathematisierungsmodelle haben von Linstow, Strafmaß, S. 4 ff., Haag, Strafzumes-

sung; Bruckmann, ZRP 1973, 30, 33 f. (Formel aus Gefährlichkeit des Täters, Sozialwidrigkeit der 
Handlung sowie der Beziehung zwischen Täter und Opfer) und Kohlschütter, Modellierung, S. 17 ff., 
entwickelt; zumindest eine Formel für die Gesamtstrafenbildung findet sich bei Bohnert, ZStW 
105 (1993), 846, 868 ff.; vgl. schon Mezger, Kriminalpolitik, S. 99 ff.; kritisch bis ablehnend hierzu 
Bruns/Güntge, Strafzumessung, Kap. 4 Rn. 82 ff.; Hassemer, ZStW 90 (1978), 64, 66 ff.; M. Maurer, 
Strafzumessung, S. 80 ff.; Köberer, Iudex, S. 58 ff.

19 Nach Streng, NStZ 1989, 393, die „elementarste“ aller Fragen der Strafzumessung.
20 In diese Richtung bereits Preiser, ZStW 71 (1959) 341, 342: „Will der Gesetzgeber diese Aufgabe 

bestens lösen, so muß er sich zunächst gedanklich von allen Fesseln befreien, die die Gewöhnung 
an das geltende Recht mit sich bringt.“
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wirkt sich das massiv auf die §§ 52 ff. und § 46 StGB und auf das Verfahrensrecht aus. 
Fällt die unterschiedliche Rechtsfolge der §§ 52 ff. StGB weg, muss eindringlich ge-
prüft werden, ob es der tatbestandlichen Trennung in Tateinheit und Tatmehrheit 
überhaupt bedarf. Kann es also einen tragfähigen Schuldspruch geben, der keine 
Differenzierung in konkurrenzrechtliche Handlungen mehr enthält und auch keine 
solche benötigt? Wenn ja – und dass dem so ist, bildet eines der Handlungsprodukte 
dieser Arbeit –, wirkt das hinein in die Strukturierung des tatbestandlichen Un-
rechts und strahlt auf die Strafzumessung aus: Der Verlust an Kleinteiligkeit auf der 
Seite der Strafbegründung sollte21 dann durch einen Zuwachs an Detaillierung auf 
der Seite der Strafzumessung kompensiert werden. Dazu ist auszudünnen und zu 
entschlacken, wo sich die Ideen zu sehr drängen und zu verdichten und zu rekom-
binieren, wo sie licht stehen. Dabei wird sich enthüllen, dass es nicht um die ab-
solute Rangfolge, sondern um die richtige Reihenfolge geht – und plötzlich schmiegt 
sich eine Voraussetzung zur anderen.

Über den Vorschlag der Einführung einer Einheitsstrafe in das StGB soll eine 
grundständige Neuausrichtung der Konkurrenzlehre und der Strafzumessungs-
lehre erfolgen. Die Innovation liegt darin, eine Arbeit über die Konkurrenzen und 
über die Strafzumessung zu verfassen. Das gab es bisher nicht, denn entweder 
wurden die §§ 52 ff. StGB oder der § 46 StGB aufgebohrt. Die Gesamtbetrachtung 
des Wechselspiels der Materien dreht nunmehr die Perspektive. Zudem soll es ein 
Paradigmenwechsel werden, der die Dinge zu Ende denkt. Die Einheitsstrafe steht 
hierbei am Anfang (als Reformvorhaben) und am Ende (als Reformergebnis) der 
Überlegungen. Sie ist der Keil, der spaltet und der gespalten wird.

A. Strukturmängel des Strafenfindungsvorgangs

Strafe als Grund und Häresie des Strafrechts bedarf eines unumstößlichen norma-
tiven Fundaments.22 Die herrschende Strafzumessungspraktik als sozialer Vorgang 
beruft sich darauf, dieses bilden zu können und auf diesem zu interagieren. Gelingt 
ihr das?

Strafzumessung bzw. „Strafenfindung“ (zu den terminologischen Fragen § 1.C.II.) 
findet täglich statt: in jedem Strafverfahren, das nicht mit Freispruch endet – was 

21 Hier ist aus Gründen der Redlichkeit darauf zu verweisen, dass der Verfasser ursprünglich von 
der Überlegung ausging, dass bei Wegfall der Konkurrenzen ein modifiziertes Strafzumessungs-
system etabliert werden müsse. Insoweit ist allerdings Erb mit dem Einwand zuzustimmen, dass die 
Schaffung der Einheitsstrafe für sich besehen einen so großen Zugewinn an Klarheit in der Me-
thode zu schaffen vermag, dass eine Schärfung der Kleinteiligkeit auch der Zumessungsmethode 
jedenfalls nicht völlig unabdingbar ist. Aus Gründen der Vollständigkeit und der Umfänglichkeit 
des Theorems einer Einheitsstrafe erschiene ein Aussparen der Zumessungsseite gleichwohl un-
glücklich, sei dies auch um den „Preis“ des höheren Gesamtumfangs des Gesamtwerks erkauft.

22 Vgl. auch Stuckenberg, 135 (2023), 904: „Denn die Institution staatlicher Strafe ist ein Stachel 
im Fleisch der Göttin Vernunft […].“
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der Mehrheit der Verfahren entspricht23 –, bei jedem Strafbefehl (§§ 407 ff. StPO) 
und auch bei Verfahrenseinstellungen nach den §§ 153 ff. StPO und im Rahmen von 
Verständigungsgesprächen (§ 257c StPO24). Der kritische Blick soll nicht sofort auf 
die Strafzumessung i. e. S. und den § 46 StGB, sondern zunächst auf eine oftmals 
unterschätzte (Wechsel‑)Beziehung im Wirkungsfeld einer entscheidenden Vor-
frage gerichtet werden: Wie sieht der Schuldspruch aus, aus dem die Strafe ergeht?

Der Schuldspruch, „aus dem“ bestraft wird, ist das Scharnier zwischen Unrechts-
bestimmung und Unrechtsfolgen, sprich die Schnittstelle von Verbrechens‑ und 
Sanktionenlehre. Die Frage nach der Konturierung des Schuldspruchs wird im 
herrschenden System zum einen durch die allgemeine Verbrechenslehre beant-
wortet: Diese (er‑)klärt, wann menschliches Verhalten als Straftat anzusehen ist und 
in welchen Formen (Vorsatz‑ oder Fahrlässigkeitsdelikt, Versuch oder Vollendung, 
Tun oder Unterlassen, Erfolgs-/Verletzungs-/Gefährdungsdelikt usw.) diese ge-
ahndet werden kann. Werden mehrere „Taten“ – genauer: mehrere Delikte – ver-
wirklicht, tritt zum anderen ein weiteres Instrument hinzu: die Lehre von den 
Konkurrenzen. Sowohl die „echten“ in §§ 52 ff. StGB als auch die (weitgehend) un-
geschriebene Lehre der „unechten“ Konkurrenzen (fortan: Gesetzeseinheit) be-
stimmen, wie bei Vorliegen einer Mehrfachverletzung von Strafgesetzen der Schuld-
spruch aussieht und zum anderen, wie daraus die Strafe gebildet wird. Die Frage, 
wie sich in Fällen der mehrfach begründeten Strafbarkeit25 die einschlägigen Tat-
bestände zueinander verhalten, ist für die Bestimmung der schuldangemessenen 
Strafe von elementarer Bedeutung.26

Der Schuldspruch wird mittels der Maßgaben der Verbrechenslehre angereichert 
und bei mehrfach begründeter Strafbarkeit durch die Lehre von den Konkurrenzen 
und der Gesetzeseinheit in Bezug auf die Strafenbildung und Strafzumessung ge-
stützt. So zumindest die Theorie. Die Stabilität dieses Stützmechanismus liegt gleich-
wohl im Argen: So heißt es u. a., dass „[…] nicht zu leugnen [sei], dass die Lehre von 
der Konkurrenz dringend einer Revision bedarf“. Dieses Verdikt (dessen Ursprung 
nur wenige Augenblicke zurückgehalten werden soll) führt allerdings nicht etwa 
dazu, dass großes Raunen oder gar Entrüstung aufbranden. Es ist indes hinlänglich 
bekannt, dass die Lehre von den Konkurrenzen mit erheblichen Unzulänglichkeiten 
aufwartet.27 Die These ist somit aktuell, der Leidensdruck spürbar und präsenter 

23 Vgl.  hierzu die Statisken der Fachserie 10 des Statistischen Bundesamts, vgl.  https://www.
destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/_inhalt.html.

24 Zu den Verknüpfungen zur Strafzumessung § 6.E.IV.4.c.ee.
25 B/W/M/E/Mitsch, § 27 Rn. 1; Mitsch, JuS 1993, 385; JuS 1993, 471; Warda, JuS 1964, 81; Kühl, 

JA 1978, 475, 477; Frister, AT, § 30 Rn. 1; Matt/Renzikowski/Bußmann, § 52 Rn. 1; vgl.  auch die 
gleichnamige Monographie von Deiters.

26 So auch von Heintschel-Heinegg, FS Jakobs, S. 131.
27 Zahlreiche Monographien belegen die wissenschaftliche Dringlichkeit der Aufbereitung, 

vgl. u. a. nur Geerds, Konkurrenz; Puppe, Idealkonkurrenz; Werle, Dauerdelikt; Lang, Mißverständ-
nis; El-Ghazi, Konkurrenzlehre; anders wiederum das Fazit von Brähler, Serienstraftaten, S. 460: 
„Das Konkurrenzmodell ist weder in seinen tatbestandlichen Voraussetzungen […] noch in seinen 
Rechtsfolgen […] reformbedürftig.“
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denn je.28 Erstaunen dürfte dennoch, dass das anklagende Zitat aus dem Jahr 1879 
stammt.29 Bereits vor über 140 Jahren sorgte die Lehre von den Konkurrenzen somit 
für Unfrieden; reformiert oder modifiziert wurde sie bis heute nicht (zur Entwick-
lungsgeschichte s. § 4.B.II.2.d).30 Zusammen mit einem Strafzumessungsmodell, 
das auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen subjektive Wertungen klassiert, wirkt 
der gesamte Strafenfindungsvorgang  – weiterhin  – wie ein „Griff ins Dunkle“.31 
(Aus‑)Wege aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit existieren bislang nicht.

Auch in einem bloßen „Problemaufriss“, der noch vor der vertieften Analyse die 
groben Linien der Kritik zeichnen soll, muss aufgrund der Vielzahl an dogmatischen 
und praktischen Baustellen weit ausgeholt werden, um die Themenfelder der Kon-
kurrenzlehre (§ 1.A.I.), der Strafzumessungslehre (§ 1.A.II.) und die unheilvolle 
Wechselbeziehung der beiden zueinander (§ 1.A.III.) zu illustrieren, bevor auf den 
möglichen „Ausweg Einheitsstrafe“ (§ 1.B.) und den Aufbau der hierfür anzustellen-
den Überlegungen rekurriert werden kann (§ 1.C.).

I. Konkurrenzen als Unrechtstrukturgeber und Strafzumessungsanker?

Die Lehre von den Konkurrenzen soll das Instrument sein, um den Schuldspruch 
bei Vorliegen von echten Mehrfachverletzungen von Strafgesetzen zu konturieren. 
Sie wird allerdings bereits bei der Einfachverletzung aktiviert.

1. Bifurkationen bei Einfach‑ und Mehrfachverletzung von Strafgesetzen

Das Gesetz kennt den „Einfach“‑ und den „Mehrfachverletzer“ von Strafgesetzen, 
der letzte tritt in „echter“ und „unechter“ Ausprägung auf. Nach dem geltenden Recht 
wirkt sich diese Unterscheidung auf die Strafenbildung und die Strafzumessung aus.

a) Der „Einfachverletzer“ als (nahezu) reiner Fall des § 46 StGB

Verletzt der Täter durch seine konkrete Begehungsweise abschließend ein Strafgesetz, 
enthält der Schuldspruch auch nur diese eine Vorschrift. Die Bemessung der Höhe 
der Strafe richtet sich dann ausschließlich nach dem Regime des § 46 StGB.32 Mittels 
einer Abwägung der für und gegen den Täter sprechenden Umstände, § 46 Abs. 1 
und 2 StGB, ist die angemessene Strafe aus diesem einen Strafrahmen des verwirk-
lichten Delikts zu bestimmen. Darauf ist das StGB zugeschnitten,33 wenngleich die 

28 Franke, Einheitsstrafe, S. 51, 57: „Die Möglichkeiten der Rechtsprechung sind […] ausgereizt“.
29 von Buri, Einheit, S. 1.
30 El-Ghazi, Konkurrenzlehre, S. 636, resümiert, dass sich auch weiterhin nichts ändern dürfte.
31 von Liszt, Aufsätze, S. 393; insoweit wären von Buri und von Liszt, die sich in Bezug auf die 

Reformbestrebungen der Marburger Schule nicht wohlgesonnen waren, wieder vereint; zu weiteren 
Nachweisen über Aussagen zu Zuständen der Strafzumessung Streng, Gerechtigkeit, S. 1 ff. Der 
Gegentrend des „Griffs ins Dunkle“ ist die zunehmend zu beobachtende Verwissenschaftlichung 
der Strafzumessung, so Streng, Sanktionen, Rn. 2.

32 Frister, AT, § 30 Rn. 1.
33 BVerfG NJW 1981, 1433, 1434; MüKo-StGB4/von Heintschel-Heinegg, vor § 52 Rn. 8; TK-StGB/
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Vorstellung des „Einfachverletzers“ nicht der Lebensrealität entspricht.34 Der „Ein-
fachverletzer“ spiegelt – will man penibel werden – nicht einmal die dogmatische 
Wirklichkeit wider: Terminologisch erscheint es nicht abwegig, vom „Einfach-
erfüller“ zu sprechen, da Strafgesetze – deutete man sie als Sekundärnomen – nicht 
„gebrochen“, sondern vielmehr „verwirklicht“ werden.35 „Verletzt“ (bzw. zuwider-
gehandelt) wird ausschließlich (gegen) die Primärnorm bzw. die Verhaltensnorm 
(„Du sollst nicht töten!“).36 Die einschlägige Sekundärnorm (z. B. § 212 StGB) wird 
bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale hingegen „erfüllt“.37 Das Strafgesetz wäre 
nach dieser Lesart somit nicht das übertretene Gesetz, sondern nur jenes, das die 
Verurteilung wegen der Übertretung anordnet.38 Da sich die „Gesetzesverletzung“ 
in Bezug auf das Strafrecht eingebürgert hat, soll hieran gleichwohl nicht gerüttelt 
werden.39 Man kann jedenfalls davon sprechen, dass ein Täter, der sich strafbar 
gemacht hat, eine oder mehrere „Unrechtsverwirklichungen“ zu verantworten hat, 
sodass die Unrechtsverwirklichung als Oberbegriff für Strafgesetzverletzung/-er-
füllung fungieren kann.

Bereits beim „Einfachverletzer“ kann es erforderlich werden, die Lehre von den 
Konkurrenzen i. w. S. heranzuziehen: Nach der überwiegenden Auffassung muss 
der konkurrenzrechtliche Handlungsbegriff – das „Atom“40 der Lehre – in Stellung 

Sternberg-Lieben/Bosch, vor § 52 Rn. 1; LK-StGB/Rissing-van Saan, vor § 52 Rn. 1; MüKo-StGB4/
von Heintschel-Heinegg, vor § 52 ff. Rn. 8; Murmann, GK, § 31 Rn. 2; Wessels/Beulke/Satzger, AT, 
Rn. 1242; Schnarr, Reform, S. 33.

34 Schoreit, FS Rebmann, 443, 449; Haft, AT, S. 273; Hilgendorf/Valerius, AT, § 13 Rn. 1; Gropp/
Sinn, AT, § 14 Rn. 2; Kasiske, AT, Rn. 315; Geppert, Jura 1982, 358, 359; Patzak, Konkurrenzverhält-
nisse, S. 40; auch nach außen entsteht dieser Eindruck gleichwohl häufiger, vgl. Rönnau/Wegner, 
JuS 2021, 17.

35 Freund, GA 2005, 321, 323; GA 1999, 509; Wegscheider, Konkurrenz, S. 1, spricht sogar auch 
von Deliktserfüllung; hier erscheint jedoch Deliktsverwirklichung passender; MüKo-StGB4/von 
Heintschel-Heinegg, § 52 Rn. 3 schreibt die „Verletzung“ daher in Anführungszeichen.

36 Freund, GA 2005, 321, 323; Zoll, FS Roxin I, S. 93 ff.; Murmann, GK, § 8 Rn. 6 ff.; Matt/
Renzikowski/Renzikowski, Einl. Rn. 4.

37 Das geht in der Sache auf die Normentheorie Bindings zurück (vgl. Binding, Normen). Die 
Trennung von Norm und Strafgesetz entspricht der von Delikt und Verbrechen: Delikt meint in 
diesem Sinne die Verletzung der Norm ohne Strafsanktion, Verbrechen ist das strafbare Delikt; 
dazu auch Achenbach, Schuldlehre, S. 27 f.; Renzikowski, ARSP 87 (2001), 110 ff.; dagegen A. Merkel, 
Lehre, § 3. MüKo-StGB/Radtke vor § 38 Rn. 1, sieht zudem die Funktion der Verhaltensnorm im 
Rechtsgüterschutz, die Funktion der Sanktionsnorm liege hingegen in der Bestimmung der Mittel 
zur Umsetzung des Rechtsgüterschutzes; TK-StGB/Hecker, vor § 1 Rn. 1 möchte zwischen „Ver-
haltensregeln“, die den Bürger und „Behandlungsregeln“, die den Staat adressieren, unterscheiden; 
vgl. auch die Nutzbarmachung bei J. Heinrich, Bestimmung, S. 40 ff.; einen guten Überblick bietet 
auch Mädler, Binnengliederung, S. 45 ff., der sich intensiv mit den Begriffen des Unrechtstat-
bestands, des Deliktstatbestands und der Unrechtsvertypung auseinandersetzt.

38 Binding, Normen, Band I, S. 4, Z. 15–18.
39 Terminologisch zutreffend Schmidhäuser, FS Dünnebier, S. 412 ff.; Fuchs, Gesetzeskonkur-

renz, S. 18 ff., spricht aus diesem Grund von Straftaten und „Gesetzeserfüllungen“; auch R. Schmitt, 
ZStW 75 (1963), 179, 180, stört sich an der Terminologie und hätte im StGB lieber ein „Zusammen-
treffen mehrerer Straftaten“ eingefügt.

40 Lippold, Dauerdelikt, S. 8; vgl.  auch El-Ghazi, Konkurrenzlehre, S. 15: „Fundamentalpara-
meter“; Brähler, Serienstraftaten, S. 38, und TK-StGB/Sternberg-Lieben/Bosch, vor § 52 Rn. 10: 
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gebracht werden, um Fälle in den Griff zu bekommen, in denen der Täter mehr-
fach auf den Körper eines anderen einschlägt, aber doch – normativ – nur eine 
Körperverletzung begeht (sog. iterative Begehung), sich der Täter bei der Verwirk-
lichung des Unrechts zwar unterschiedlicher Begehungsarten bedient, die nach 
seiner Vorstellung jedoch nur einem identischen Ziel dienen (sog. sukzessive Tat-
begehung) oder das Strafgesetz selbst pauschalierte Tatbestandsbeschreibungen 
enthält („Geheimdienstliche Tätigkeit“ nach § 99 StGB; „Handeltreiben“ nach § 29 
BtMG, „Quälen“ nach § 225 Abs. 1 StGB), die begriffslogisch eine Vielheit an Ein-
zelhandlungen zu einer Tatbestandsbegehung komprimieren (dazu § 5.B.IV.2.c.ee)).

Nicht einmal die Einfachverletzung kommt demnach ohne ein Verständnis da-
von aus, welche lebensweltlichen Vielheiten zu normativen Einheiten zusammen-
gefasst werden können und zum Teil müssen. Fehlen hierbei Maß und Mitte, 
erfolgt die Unrechtsausschöpfung fehlerhaft, da entweder „doppelt“ oder „nicht 
ausschöpfend“ vorgegangen wird.

b) Der (echte und unechte) „Mehrfachverletzter“ als pathologischer Konkurrenzfall

Der „Mehrfachverletzer“ beschäftigt die Lehre von den Konkurrenzen weitaus in-
tensiver und das lange bevor eine konkrete Strafe zugemessen werden kann.

Hat der Täter zwar mehrere Strafgesetze verletzt (respektive erfüllt, siehe so-
eben)  – liegen also mehrere Straftaten vor41  –, handelt es sich jedoch nicht um 
selbstständige Unrechtsverwirklichungen, so ist einhellige Auffassung, dass der 

„Mindestbegriff “; Heinrich, AT, Rn. 1411: „Grundform“; Werle, Dauerdelikt, S. 25: „Grundgröße“; 
R. Schmitt, ZStW 75 (1963), 43, 45: „Rückgrat“.

41 Auch diese Formulierung beschwört einen Meinungsstreit herauf. Bei der Mehrfacherfüllung 
von Strafgesetzen durch eine Handlung wurde/wird zum Teil davon ausgegangen, dass auch nur ein 
Verbrechen gegeben sein (sog. Einheitstheorie; u. a. von Liszt, Handbuch, § 55 vor I.: „Verbrechen 
ist Handlung. […] Liegt nur eine Handlung vor, so ist zweifellos nur ein Verbrechen gegeben“; 
ebenso von Hippel, Strafrecht II, § 36 VII 3; X 1; Baumgarten, FG von Frank, S. 188 ff.; ferner aus 
jüngerer Zeit Maurach/Gössel/Zipf/Laue, AT, § 54 Rn. 7 f.). Die sog. Mehrheitstheorie hingegen 
sieht auch bei Tateinheit das Vorliegen mehrerer Straftaten (u. a. Honig, Studien, S. 3; Binding, HB 
Strafrecht I; ferner aus jüngerer Zeit Geerds, Konkurrenz, S. 323 ff.; MüKo-StGB4/von Heintschel-
Heinegg, § 52 Rn. 5; Wegscheider, Konkurrenz, S. 60; Jakobs, AT, 2/7/32 Rn. 12; HB-StR/Reinbacher, 
§ 61 Rn. 4; Freund, AT, § 11 Rn. 49). Der Streitsatz (nach Höpfner) lautet, dass wer der Einheits-
theorie nicht folge, wohl auch annehme, dass die Aussage „Ich habe einen Hengst. Ich habe einen 
Schimmel“ meine, dass man zwei Pferde besitze (nämlich einen Hengst, der ein Pferd ist und einen 
Schimmel, der auch ein Pferd ist); spöttisch hierzu Geerds, Konkurrenz, S. 325, Fn. 428: Obwohl 
der Schimmel [gemeint ist die Allegorie] hinke, schwanke „das arme Tier bereits seit über 50 Jahren 
durch die deutsche Strafrechtsliteratur.“; Puppe, Idealkonkurrenz, S. 33 ff., 124 (die sich zur Ein-
heitstheorie bekennt) legt nachvollziehbar dar, dass beide Ansätze für sich besehen zutreffend 
sein können, je nachdem, ob man Strafgesetze intensional oder extensional verstehe, also eher 
auf die Beschreibung des Tatbestands oder die der Lebenshandlungen rekurriere. Wieder anders 
geht Geerds, Konkurrenz, S. 150 f., vor, indem er tatsächliche Akte, die gemeinsam lediglich eine 
Strafnorm verwirklichen, „Verbrechenseinheit“ nennt. Die gesamte Diskussion ist im Ergebnis un-
erheblich (so u. a. TK-StGB/Sternberg-Lieben/Bosch, § 52 Rn. 3, und auch MüKo-StGB5/El-Ghazi, 
§ 52 Rn. 6) und zeigt lediglich auf, dass dem konkurrenzrechtlichen Handlungsbegriff eine zu große 
Bedeutung beigemessen wird (dazu § 4 und § 5).

A. Strukturmängel des Strafenfindungsvorgangs 9



dominante Straftatbestand die übrigen im Wege der Gesetzeseinheit (fortan: un-
echte Mehrfachverletzung von Strafgesetzen) verdrängt. Im Schuldspruch sieht es 
in diesen Fällen weiterhin so aus, als habe der Täter nur ein Strafgesetz verletzt. 
Auf Ebene der Strafzumessung führt das dazu, dass nur eine Strafe – wieder die 
aus dem einen dominanten Strafrahmen – gefunden wird.42 Zugleich soll der Täter 
nicht für den Umstand privilegiert werden dürfen, neben dominantem Unrecht 
weiteres rezessives Unrecht verwirklicht zu haben. Der unechte Mehrfachverletzer 
kann daher härter bestraft werden als der Einfachverletzer, gerade weil er mehrere 
Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrfach verletzt hat.43 Ob es sinnvoll und 
„fair“ ist, diese unechte Form der Mehrfachverletzung nicht im Schuldspruch aus-
zuweisen, obwohl sie sich effektiv auf die Strafhöhe auswirkt,44 ist ein bekanntes 
Feld für Auseinandersetzungen (dazu § 5.B.III.4.).

Bei Vorliegen einer echten Mehrfachverletzung von Strafgesetzen (d. h. eine 
oder mehrere konkurrenzrechtliche Handlungen haben zu mindestens zwei selbst-
ständigen Unrechtsverwirklichungen geführt) ist bei der Strafenbildung nach dem 
geltenden Recht – endlich – die „echte“ Lehre von den Konkurrenzen i. S. d. §§ 52 ff. 
StGB45 zu beachten:

Verletzt der Täter mindestens zwei Strafgesetze und bleiben beide Unrechts-
verwirklichungen selbstständig im Schuldspruch bestehen, muss vor (!) der Straf-
höhenbestimmung geklärt werden, wie diese Mehrfachbegründung von Strafbarkeit 
strafzumessungsrechtlich behandelt werden soll. Das geltende Recht kennt hierfür 
zwei unterschiedliche Modi: Entweder konkurrieren die einschlägigen Strafrahmen 
(Fall der Tateinheit i. S. d. § 52 StGB) oder es konkurrieren die gebildeten Strafen 
(Fall der Tatmehrheit, §§ 53, 54 StGB). Das bedeutet: Entweder setzt sich ein Straf-
rahmen gegenüber den anderen durch und die übrigen Strafgesetzverletzungen 
werden von diesem einen Strafrahmen und der darin gebildeten Strafe absorbiert 
(Idealkonkurrenz), oder es muss für jede selbstständige Gesetzesverletzung eine ei-

42 Gleichwohl sollen auch die verdrängten Delikte nicht ganz verschütt gehen, sodass u. U. deren 
Strafuntergrenzen Bedeutung erlangen und auch Rechtsfolgen an die rezessiven Tatbestände ge-
knüpft werden können sollen (dazu ausführlich § 5.B.III.4.).

43 NK-StGB/Puppe/Grosse-Wilde, vor §§ 52–55 Rn. 4.
44 Hierfür z. B. MüKo-StGB4/von Heintschel-Heinegg, vor § 52 Rn. 30; Satzger, JR 1999, 203, 204; 

SSW-StGB/Eschelbach, § 52 Rn. 7; von Hippel, Strafrecht II, § 37 IX. 6; so i. E. auch Geerds, Konkur-
renz, S. 167, wenngleich mit der hier nicht verfolgten These, dass die zurücktretenden Strafnormen 
schon nicht verletzt seien; auch Puppe, Idealkonkurrenz, S. 355 und GA 1982, 143, 161 ff., lehnt die 
Ausweitung ab, allerdings um den Preis, dass anstelle von Subsidiarität und Konsumtion stets von 
Tateinheit ausgegangen werden müsse. Das wäre stimmig, wenn der Unterschied zwischen Ge-
setzeseinheit und Tateinheit in den Rechtsfolgen marginalisiert ist, sofern sie sich also nur in Be-
zug auf die Ausgestaltung des Schuldspruchs unterschieden. Liegt der Unterschied – wie hier – in 
der Pflicht zur Bildung eines Einheitsstrafrahmens, muss ein Streitentscheid erfolgen, der nicht der 
Maßgabe „im Zweifel Tateinheit“ folgen kann.

45 Die Regelung ist mit § 73 a. F. StGB seit der Fassung des Strafgesetzbuchs von 1871 nahezu wort-
gleich. Durch das 2. StrRG vom 02.01.1975 (BGBl. I 1975 S. 1 v. 07.01.1975) wurden die Regelungen in 
die §§ 52 ff. StGB verschoben. Nach der Aufhebung des § 43a StGB durch das BVerfG (NJW 2002, 
1779) wurde die noch heute geltende Fassung etabliert (BGBl. I 2017 S. 872 v. 01.07.2017).
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Tatbegriff (prozessual) ​ 742 ff.
Tateinheit ​ 11 ff., 191 ff., 352 ff., 799 ff.
Täterstrafrecht ​ 32, 228 ff.
Tatmehrheit ​ 11 ff., 196, 799 ff.
(Teil‑)Anfechtung ​ 198
(Teil‑)Identität der Ausführungshand-

lungen ​ 192 f., 222, 359 ff., 385 ff.
Tabuisierung
−	 der Quantifizierung ​ 481, 634 ff., 707
−	 des Zweckdenkens ​ 518
Tadel ​ 29, 492, 499 ff., 521, 597, 619, 805, 

815
Talionsprinzip ​ 28, 488, 495, 501
Tatbestandsbifurkation ​ 279 ff., 300, 805
Täterstrafrecht ​ 32 ff., 228 ff.
Tatprovokation ​ 715 ff.
Tatschuld ​ 150, 343, 481, 538, 571 ff., 647 ff.
Teilfreispruch ​ 23 f., 270, 534, 747, 753, 

755 ff., 789
Tendenzmatrix ​ 111 ff., 694 ff.
Tendenzwert ​ 477, 702
Tenorierung ​ 753 ff.
Theorienbildung ​ 16, 78 ff.
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Trugschlüsse ​ 69, 208, 472 ff., 818, 821
Typisierungskonzept ​ 434 ff.
Typizität ​ 330, 334
Typusbegriffe ​ 146, 435 f., 699 ff.

„Unrechtsverwandtschaft“ ​ 15, 61, 180, 193, 
353, 437 ff.

Überlagerungsthese ​ 165
Umwertung ​ 38, 100, 574, 598, 618 ff., 631, 

638, 648 ff., 650, 822
Unrecht
–	 verschuldetes ​ 148, 537 ff., 571 ff., 648 ff.
–	 verwirklichtes ​ 570 ff.
Unrechtsausschöpfung ​ 60, 139, 276, 295, 

322, 325, 459, 818
Unrechtsdivergenz ​ 61, 139, 140 ff.
Unrechtsmaxime ​ 489 f.
Unrechtsneutralität ​ 150, 172
Unrechtsstrukturierung ​ 306 ff., 347 f., 459
Unrechtsüberschneidung/-überlappung ​

191, 196 ff., 209
Unrechtsverschmelzung ​ 196, 303, 310, 312
Unterwerfung ​ 25, 31, 560, 728

Verbrechensmenge, gleichartige ​ 112, 767, 
774 f.

Verfahrensdauer, überlang ​ 113, 116, 697, 
713, 719 ff.

Verfahrenseinstellung ​ 750 ff.
Vergeltung ​ 26, 84, 275, 488 ff., 500 ff., 512 ff., 

518 ff., 553, 558, 579, 601, 618, 622, 649, 
718; siehe auch Strafzweckdebatte

Verklebungen ​ 17, 22, 44 ff., 181, 302, 361, 
364, 378 ff., 422, 429, 442 ff., 465, 507, 
632, 703, 819

Verlustaversion ​ 2, 58, 742
Vernichtung ​ 28
Verschleifung ​ 185, 222, 461, 472
Verständigung ​ 6, 628, 731 ff.
Vor‑ und Nachtatverhalten ​ 43, 100, 108, 

112, 150, 167, 169 ff., 180, 207, 230, 
349, 480, 539 f., 547 ff., 562 ff., 571 ff., 
580, 596, 613, 647 ff., 662 ff., 734

Vorhersehbarkeit ​ 51 ff., 62, 483 f., 628, 
633, 638, 665 ff., 689, 704, 826

Vorrang
–	 kraft Beschreibungsintensität ​ 313
–	 kraft Vollendungsdichte ​ 320
–	 kraft Vorgriffs ​ 332

Weggabelung ​ 65 f., 71, 266, 279, 819
Wille
–	 aufgewendeter ​ 546
–	 einheitlicher ​ 147, 161, 396
–	 Freiheit des Willens ​ 496 f., 530 ff.
–	 rechtsfeindlicher ​ 142

„Zwischen“ ​ 166 ff., 169 ff., 378 f., 819
Zäsurwirkung ​ 173, 175, 240 ff., 263, 370, 

385, 394 ff., 406, 410, 461 ff.
Zuchtmittel ​ 274, 276
Zusatzstrafe ​ 243 f., 263 f., 269 ff., 277
Zustandsdelikt ​ 404, 408 f., 414
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